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 Barometer 
Das Barometer zeigt wichtige Daten, die im letzten Quartal im Zusammenhang mit Haus-, 
Fach- und Zahnärzten sowie Apothekern veröffentlicht wurden. Sie fundieren die Bera-
tung und erlauben eine bessere Einschätzung der aktuellen ökonomischen Entwicklung  
in dieser Branche.

Ambulante Operationen nehmen deutlich zu
Viele Operationen erfordern heute – nicht zuletzt durch den medizinisch-technischen Fortschritt – 
keinen Krankenhausaufenthalt mehr, sondern können ambulant durchgeführt werden. In Deutsch-
land ist daher in den vergangenen Jahren der Trend zu einer steigenden Anzahl von ambulant 
durchgeführten Operationen zu erkennen. Ein Argument für die Durchführung von ambulanten 
Operationen, die sowohl von den Niedergelassenen als auch den Kliniken erbracht werden dür-
fen, ist das hohe Einsparpotenzial. Nach Schätzungen des Bundesverbandes für Ambulantes 
Operieren e. V. liegt das jährliche Einsparpotenzial für die gesetzliche Krankenversicherung durch 
ambulante Operationen bei bis zu 520 Mio. €. Laut den Zahlen des auf den Heilberuflermarkt 
spezialisierten Analyseunternehmens REBMANN RESEARCH lagen die Ausgaben für diese Form 
der Behandlung im Jahr 2018 bei insgesamt ca. 2,6 Mrd. €. Anhand der Daten ist außerdem zu 
erkennen, dass die ambulanten Operationen deutlich häufiger im ambulanten vertragsärztlichen 
Bereich stattfanden als im Krankenhaus (siehe Tab. 1).

Tab. 1 – GKV-Ausgaben für ambulante Operationen (in €)
2018*  Vorjahr 2017 2016 2015 2014

außerhalb KH 1,996 Mrd. + 2,18 % 1,953 Mrd. 1,951 Mrd. 1,886 Mrd. 1,777 Mrd.

im KH (§ 115b SGBV) 0,636 Mrd. + 1,22 % 0,629 Mrd. 0,644 Mrd. 0,650 Mrd. 0,612 Mrd.

Ausgaben insgesamt 2,632 Mrd. + 1,94 % 2,582 Mrd. 2,595 Mrd. 2,536 Mrd. 2,389 Mrd.

* Vorläufige Werte – Stand: 12/2018 Quelle: REBMANN RESEARCH

Ambulantes Operieren

Von einer ambulanten Operation ist die Rede, wenn der Patient nicht über Nacht stationär im 
Krankenhaus aufgenommen wird, die Nacht zuvor und danach also zu Hause verbringt. Möglich 
ist das zumeist bei kleineren chirurgischen Eingriffen. Eine Erhebung der Krankenkasse Debeka 
unter den 2,4 Mio. Mitgliedern zeigt die steigende Beliebtheit von ambulanten Operationen bei-
spielhaft anhand der Behandlung von Krampfadern. Insgesamt sind die Behandlungen zwischen 
2010 und 2017 um fast ein Drittel (30 %) gestiegen. Ambulante Eingriffe haben in diesem Zeit-
raum um 78 % zugenommen. Im stationären Bereich zeichnete sich ein Rückgang um 26 % ab. 

Die ambulant durchführbaren und abrechenbaren Operationen sind in einem speziellen Katalog 
aufgeführt (bereits mehr als 400 Operationen). Neben der Behandlung von Krampfadern werden 
auch Augenoperationen, Knochenbrüche, Sehnenverletzungen, Leistenbrüche, Hauttumoren, 
Eingriffe an Gelenken (Schulter, Knie, Hand), an der Nase und im Rachenraum, am Kiefer und 
Uterus, an den Genitalien und Harnwegen häufig ambulant durchgeführt. 

Voraussetzungen für Patient und Praxis

Ob ein chirurgischer Eingriff ambulant erfolgen kann, entscheiden Arzt und Patient gemeinsam 
unter Berücksichtigung der örtlichen und medizinischen Gegebenheiten. Ein ambulanter Eingriff 
eignet sich nicht für jeden Patienten. Wichtigste Voraussetzung ist die Bereitschaft des Pati-
enten für die ambulante Behandlung. Dafür muss er vom behandelnden Arzt aufgeklärt werden 
und seine Einwilligung abgeben. Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass der Patient die 
ersten 24 Stunden nach der Operation nicht alleine zu Hause ist, er körperlich sowie seelisch 
stabil ist und im Normalfall keine chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck 
bestehen. Ferner sollte lediglich ein minimales Risiko für eine Nachblutung und einer Atmungs-
komplikation sowie für eine Pflegebedürftigkeit oder ein andauerndes Verhindern der Flüssig-
keits- und Nahrungsaufnahme vorliegen. Vertragsärzte benötigen für das ambulante Operieren 
die Genehmigung ihrer Kassenärztlichen Vereinigung. Ambulante Eingriffe dürfen ausschließlich 
von Fachärzten unter Assistenz von Fachärzten oder unter deren unmittelbaren Aufsicht und Wei-
sung mit der Möglichkeit des unverzüglichen Eingreifens erbracht werden. Darüber hinaus muss 
für bestimmte Eingriffe der Erwerb einer zusätzlichen Schwerpunktbezeichnung nachgewiesen 
werden. Es muss mindestens eine ärztliche Assistenz oder eine qualifizierte Mitarbeiterin mit 
abgeschlossener Ausbildung in einem nichtärztlichen Heilberuf oder im Beruf als Medizinische 
Fachangestellte anwesend sein. Auch das Praxispersonal muss regelmäßig an Fortbildungen, 
z. B. im Notfallmanagement, teilnehmen. Weitere Voraussetzung für den behandelnden Arzt sind 
geeignete Räumlichkeiten, die direkte Anbindung an stationäre Bereiche und die ständige telefo-
nische Erreichbarkeit. Näheres zu den Voraussetzungen für das ambulante Operieren können der 
Qualitätssicherungsvereinbarung ambulantes Operieren der KBV entnommen werden.

Win-win-Situation für Patienten, Krankenkassen und Ärzte

Angesichts der positiven Einflussfaktoren, die die ambulante Durchführung von Operationen mit 
sich bringt, überrascht die zunehmende Anzahl ambulanter Eingriffe nicht und ein Großteil der 
Patienten würde sich wieder für diese Form der Behandlung entscheiden. Einer Befragung des 
Bundesverbandes für Ambulantes Operieren e. V. zufolge müssen nur 1,1 % der ambulant behan-
delten Patienten anschließend ungeplant ins Krankenhaus. Des Weiteren sind ambulante Opera-
tionen im Vergleich zu stationär durchgeführten Eingriffen mit einer Vielzahl von Vorteilen für die 
Beteiligten verbunden.
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Abb. 1 – Praxisgewinn operativ vs. konservativ –„Ost“
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Quelle & Grafik: REBMANN RESEARCH

Abb. 2 – Praxisgewinn operativ vs. konservativ –„West“
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Vorteile für Patienten

■  Operation durch Arzt des Vertrauens 
■  Verringerung der psychischen Belastung / der Ängste der Patienten 
■  geringeres Risiko für eine Infektion mit Krankenhauskeimen
■  verringertes Risiko für Thrombosen und Embolien durch eine frühere Mobilisation
■  positiver Einfluss der häuslichen Umgebung auf die Genesung

Vorteile für Krankenkassen

■  Kostenersparnis ohne Leistungs- und Qualitätseinbußen
■  Positive Beitragsentwicklung durch Kostenersparnis

Vorteile für Vertragsärzte

Niedergelassene Ärzte können in Zusammenhang mit ambulanten Operationen von erheblichen 
wirtschaftlichen Vorteilen profitieren. Die Vergütung erfolgt zumeist ohne Mengenbegrenzung 
und extrabudgetär. Die Analyse der Daten aus der Heilberufler-Plattform ATLAS MEDICUS® zeigt, 
dass die Gewinne von operativ tätigen Ärzten im Jahr 2017 sowohl im Osten als auch im Westen 
Deutschlands durchweg höher waren als jene ihrer rein konservativ tätigen Kollegen. Operativ 
tätige Augenärzte verdienten fast doppelt so viel wie ihre konservativ ausgerichteten Kollegen. 
Auch bei den Hautärzten fiel der Unterschied mit einem höheren durchschnittlichen Gewinn von 
rund 40.000 € im Osten und 30.000 € im Westen deutlich aus. Etwas geringer war das Honorar-
plus bei HNO-Ärzten und Gynäkologen. Lediglich bei den Orthopäden spielte die operative oder 
konservative Ausrichtung der Praxis für den Gewinn eine vergleichsweise geringe Rolle.

G-BA: Neue Bedarfsplanung verabschiedet
Der G-BA hat am 16.5.2019 die Neufassung der Bedarfsplanungsrichtlinie für die vertragsärzt-
liche Versorgung verabschiedet, die - vorbehaltlich der Zustimmung des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums – am 30. Juni in Kraft treten wird. Im Anschluss an diesen Termin müssen die Landes-
zulassungsausschüsse die neue Bedarfsplanung innerhalb von 6 Monaten umsetzen. Infolge der 
neuen Richtlinie ergeben sich bundesweit über alle Fachgruppen hinweg 3.466,5 neue Niederlas-
sungsmöglichkeiten für Vertragsärzte (vgl. Tab. 2).

Die wesentlichen Neuerungen bei der Bedarfsplanung betreffen: 
■  Bessere Abbildung des regionalen Bedarfs durch regionale Verhältniszahlen und ein neues 

zweistufiges Berechnungsverfahren: Die Verhältniszahlen berücksichtigen Alter (in Form 
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von vier Altersgruppen), Geschlecht und Morbidität der Bevölkerung der jeweiligen Region 
und werden künftig im Zweijahresrhythmus an die demografische Entwicklung angepasst.

■  Erhöhung des Gestaltungsfreiraums auf Landesebene: Um zusätzlich zur bereits beste-
henden Möglichkeit der Selbstverwaltung auf Landesebene bei regionalen Besonderheiten 
von den Richtlinien des G-BA abzuweichen, dürfen die Landesbehörden künftig Zulas-
sungssperren in ländlichen oder strukturschwachen Regionen aufheben (Umsetzung einer 
Bestimmung des Terminservice- und Versorgungsgesetzes).

■  Einführung von Mindest- und Höchstquoten bei den Facharztinternisten mit dem Ziel, die 
entsprechende Spezialisierung besser zu steuern: 
– Rheumatologen: Mindestquote von 8 % (ab 2024 eventuell Erhöhung auf 10 %)  
– Kardiologen: Höchstquote von 33 % 
– Gastroenterologen: Höchstquote von 19 % 
– Pneumologen: Höchstquote von 18 % 
– Nephrologen: Höchstquote von 25 %

■ Bereits bestehende Praxen haben weiterhin Bestandsschutz

Der G-BA rechnet insbesondere in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen sowie in 
den ostdeutschen Bundesländern mit einem Anstieg der Vertragsarztsitze. Detaillierte fachgrup-
penbezogene Zahlen für die einzelnen Bundesländer wurden noch nicht berechnet. 

Als größte Herausforderung gilt es nun, die neuen Sitze tatsächlich mit zusätzlichen Vertrags-
ärzten zu besetzen. Andernfalls wird die neue Richtlinie nicht zu einer Verbesserung der Versor-
gung, sondern lediglich rein rechnerisch zu einer Verschärfung des Ärztemangels führen. Bereits 
gegenwärtig sind nach Angaben des G-BA mehr als 3.440 Sitze unbesetzt – davon allein 2.700 im 
hausärztlichen Bereich. Ärztevertreter fordern deshalb, für die zusätzlichen Stellen auch zusätz-
liches Honorar bereitzustellen. Die AOK kritisiert die alleinige Ausrichtung der Bedarfsplanung 
auf das klassische vertragsärztliche Versorgungsmodell. Sie hält – insbesondere mit Blick auf 
die Verbesserung der Versorgung auf dem Land – eine Einbeziehung innovativer und sektoren-
übergreifender Versorgungsformen (u. a. Versorgungsassistenzen, digitale Versorgungslösungen, 
Arztnetze) für unverzichtbar. 

Weitere Erläuterungen der neuen Richtlinie gibt der G-BA unter: 
www.g-ba.de/themen/bedarfsplanung/bedarfsplanungsrichtlinie/faqs .

Tab. 2 – Niederlassungsmöglichkeiten für Vertragsärzte
Arztgruppe Status Quo Neu Insgesamt
Anästhesisten 2,0 21,0 23,0
Augenärzte 53,0 131,5 184,5
Chirurgen und Orthopäden 5,5 2,0 7,5

Arztgruppe Status Quo Neu Insgesamt
Fachinternisten 0,0 32,0 32,0
Frauenärzte 22,0 20,0 42,0
Hausärzte 2.736,5 1.446,0 4.182,5
Hautärzte 56,0 20,0 76,0
HNO-Ärzte 53,0 20,0 73,0
Humangenetiker 2,5 -0,5 2,0
Kinder- und Jugendpsychiater 126,5 -3,0 123,5
Kinderärzte 10,5 401,0 411,5
Laborärzte 46,0 7,5 53,5
Nervenärzte 12,0 476,0 488,0
Neurochirurgen 24,5 10,0 34,5
Nuklearmediziner 52,5 13,0 65,5
Pathologen 29,5 6,0 35,5
PRM-Mediziner 90,0 9,0 99,0
Psychotherapeuten 103,0 776,5 879,5
Radiologen 2,0 6,0 8,0
Strahlentherapeuten 4,5 17,0 21,5
Transfusionsmediziner 3,0 1,0 4,0
Urologen 5,0 54,5 59,5
Alle Arztgruppen 3.439,5 3.466,5 6.906,0

* Vorläufige Werte – Stand: 12/2018 Quelle: REBMANN RESEARCH

 Talk 
Talk kommentiert gesundheitspolitische Entscheidungen und Diskussionen, die 
für alle Fachrichtungen relevant sind. Das Wissen um diese aktuellen Rahmen- 
bedingungen bildet oft einen zentralen Erfolgsfaktor für alle managementrelevanten  
Entscheidungen. 

Terminservice- und Versorgungsgesetz beschlossen 
Der Bundestag hat am 13.3.2019 das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) beschlos-
sen. Das Gesetz wurde am 10.5.2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist seit dem darauffol-
genden Tag in Kraft. Das TSVG sieht unter anderem einen erweiterten Sprechstundenumfang und 
offene Sprechstunden vor. Mit Inkrafttreten gilt für alle Vertragsärzte ein Mindestsprechstunden-
umfang von 25 Stunden (bislang 20) einschließlich der Hausbesuche. Die Kassenärztlichen  
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Vereinigungen (KVen) sind verpflichtet, im Internet und per App über die Sprechzeiten der Praxen 
zu informieren, die Einhaltung des Sprechstundenumfangs zu überwachen und den Aufsichtsbe-
hörden sowie den Landes- und Zulassungsausschüssen jährlich Bericht zu erstatten. Fachärzte 
der grundversorgenden und wohnortnahen Patientenversorgung (z. B. Augenärzte, Frauenärzte 
und Hals-Nasen-Ohren-Ärzte) müssen ab dem 1.8.2019 im Rahmen des obigen Sprechstun-
denumfangs mindestens fünf offene Sprechstunden pro Woche (ohne vorherige Terminverein-
barung) anbieten. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-Spitzenverband 
legen die im Einzelnen betroffenen Arztgruppen im Bundesmantelvertrag fest.

Im Gegenzug zu den neuen Pflichten der Ärzte werden mit dem TSVG folgende Vergütungsrege-
lungen eingeführt:

■  Alle Leistungen im Rahmen der offenen Sprechstunden werden extrabudgetär vergütet (im 
Behandlungsfall und im Quartal). Für neue Patienten und für jene, die die Praxis während 
eines Zeitraums von mindestens zwei Jahren nicht mehr aufgesucht haben, werden ab 
dem 1.8.2019 alle Leistungen im Behandlungsfall und im Quartal extrabudgetär vergütet.

■  Hausärzte erhalten ab 1.8.2019 für die erfolgreiche Vermittlung eines dringenden Facharzt-
termins einen extrabudgetären Zuschlag von mindestens 10 €.

■  Leistungen der Fachärzte für übernommene Patienten nach einer Terminvermittlung durch 
den Hausarzt werden im Behandlungsfall und im Quartal extrabudgetär vergütet.

■  Für die Behandlung von Patienten, die über die Terminservicestelle (TSS) vermittelt wur-
den, ist eine extrabudgetäre Vergütung aller (Akut-)Leistungen im Behandlungsfall und im 
Quartal geplant. Zusätzlich greifen ab dem 1.8.2019 Zuschläge, die nach Wartezeit des 
Patienten nach dem Ersteinschätzungsverfahren der TSS auf die Behandlung gestaffelt 
werden:

■  Termin innerhalb von 8 Tagen/in Akutfällen innerhalb von 24 h: 50 %
■  Termin innerhalb von 9 bis 14 Tagen: 30 %
■ Termin innerhalb von 15 Tagen bis 35 Tagen: 20 %
■  Psychotherapeuten erhalten für Patienten, die über die TSS vermittelt werden, ab dem 

1.8.2019 einen Zuschlag von bis zu 50 % auf die Grundpauschale. Ansonsten greift für die 
Akutbehandlung die reguläre extrabudgetäre Vergütung.

■ Die sprechende Medizin wird im einheitlichen Bewertungsmaßstab finanziell aufgewertet.

Während die Vergütung der Mehrleistungen und der Einstieg in die seit Langem geforderte Ent-
budgetierung bei den Ärzten auf positive Rückmeldung stoßen, sorgen die Eingriffe in die Selbst-
verwaltung und in die Organisation der Praxen für heftige Kritik. Zwar dürfte die Ausweitung des 
Sprechstundenumfangs für die meisten Praxen kein großes Thema sein. Wie eine Untersuchung 
des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) zeigt, liegt die durchschnittliche Pra-
xis diesbezüglich bereits jetzt schon weit über dem künftig geforderten Umfang. Anders ver-
hält es sich jedoch bei den offenen Sprechstunden. Die KBV kritisiert, dass hierdurch in vielen,  

kapazitätsmäßig bereits am Limit arbeitenden Praxen ein Chaos droht, unter dem nicht nur die 
Ärzte und Praxisteams, sondern auch insbesondere chronisch Kranke sowie Patienten mit aku-
tem Behandlungsbedarf leiden. Auch die vorgesehene Überprüfung der Einhaltung des Sprech-
stundenumfangs und der offenen Sprechstunden ist laut Ärztevertretern als überzogene Kontroll-
maßnahme nicht hinnehmbar.

Weitere Infos zum TSVG
Neben den dargestellten Inhalten umfasst das neue Gesetz eine ganze Reihe weiterer 
wichtiger Themenpunkte, die sich u. a. auf die sektorenübergreifende Zusammenarbeit, 
den Bereich der Heilmittelerbringer, die Hilfsmittel, die Weiterbildungsförderung oder neue 
GKV-Leistungen beziehen. Eine tabellarische Übersicht über die wichtigsten Inhalte des 
Gesetzes finden Sie kostenfrei unter www.rebmann-research.de/produkt/tsvg .

MFA bekommen mehr Geld
Der Verband medizinischer Fachberufe e. V. und die Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der 
Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten (MFA) haben Ende 
März ihre Tarifgespräche beendet und neue Gehaltstabellen veröffentlicht. Der neue Tarifvertrag 
ist am 31. März 2019 in Kraft getreten und regelt die prozentuale Erhöhung der MFA-Gehälter 
von 2,5 % zum 1. April 2019 und von weiteren 2 % zum 1. April 2020. Demzufolge erhält die erste 
Tätigkeitsgruppe seit April je nach Tätigkeitbereich und -umfang mindestens 1.931,56 € bzw. ab 
April 2020 mindestens 1.970,19 €. Mit entsprechenden Weiterbildungen sind Zuschläge von 7,5 % 
in Tätigkeitsgruppe II und bis zu 50 % in Tätigkeitsgruppe VI möglich. Außerdem berücksichtigt 
wurden die Ausbildungsvergütungen, die in allen drei Lehrjahren jeweils um 60 € steigen (1. Lehr-
jahr 865 €, 2. Lehrjahr 910 €, 3. Lehrjahr 960 €).

■  Den Beteiligten war es wichtig, nicht nur die Attraktivität des Ausbildungsberufes durch 
eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung zu erhalten, sondern auch die erfahrenen Kolle-
ginnen zu berücksichtigen. 

■  Die Arbeitgeberseite bezeichnet den Tarifabschluss als angemessene Umsetzung der zu 
erwartenden Zuwächse beim ärztlichen Honorarvolumen für 2019. Am 21.8.2018 hat sich 
der Erweiterte Bewertungsausschuss auf eine Erhöhung der Gesamtvergütung gegenüber 
2017 um rund 620 Mio. € geeinigt (Anhebung des Orientierungswerts um rund 1,58 % 
von gegenwärtig 10,6543 Cent auf 10,8226 Cent; Erhöhung der morbiditätsorientierten 
Gesamtvergütung infolge der Berücksichtigung der Morbiditätsveränderung um voraus-
sichtliche 70 – 80 Mio. €).

■  Darüber hinaus haben Vertragsärzte ab sofort Honorarzuwächse durch  
das TSVG zu erwarten.
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Zwar liegt der Frauenanteil bei Schönheitsoperationen immer noch bei 86 %. Verglichen mit dem 
Vorjahr ist dieser jedoch um 3 % gesunken (2017: 89 %). Frauen tendieren weiterhin zu minimalin-
vasiven Eingriffen, während Männer verstärkt rein operative Behandlungen wie die Oberlidstraf-
fung wünschen. Die Zahl der operativen Behandlungen bei Männern hat sich mit 8.621 Operati-
onen im Jahresvergleich (2017: 4.083) mehr als verdoppelt.

Laut Kongresspräsident Prof. Dr. med. Hisham Fansa nehmen Korrekturen nach schlecht durch-
geführten Operationen deutlich zu. Den Hauptgrund sieht Fansa in unseriösen Angeboten. Der 
Begriff Schönheitschirurg ist nicht geschützt. Daher sollten Patienten unbedingt darauf achten, 
von einem Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie behandelt zu werden. Außerdem sei 
die Mitgliedschaft des behandelnden Arztes in einem anerkannten Verband ein wichtiges Kennzei-
chen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, einen Spezialisten aufzusuchen, der sich auf den angestreb-
ten Eingriff fokussiert hat. 

Ferner ist laut VDÄPC-Präsidenten Prof. von Heimburg, ein Anstieg der Eingriffe bei Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu erkennen, die sich an medialen Vorbildern und bildbearbeiteten Sel-
fies orientieren. Der VDÄPC-Präsident hält dies für eine gefährliche Entwicklung, die ein seriöser 
Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie ablehnen sollte.

HAUSÄRZTE
Änderungen des Check-ups 35 
Seit April 2019 gelten neue durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) beschlossene 
Änderungen für die Gesundheitsuntersuchungen. Künftig wird der bereits existierende Check-up 
35 nur noch alle drei Jahre (statt zuvor zwei) von den Krankenkassen erstattet. Ergänzt wird die-
ser durch den Check-up 18 – 34, der einmalig zwischen dem 18. und 34. Lebensjahr in Anspruch 
genommen werden kann. Gesundheitliche Risiken und Erkrankungen, besonders im kardiovas-
kulären Bereich, sollen so frühzeitig erfasst und behandelt werden. Die Verlängerung der Unter-
suchungsintervalle hatte unter den Ärzten für Unsicherheiten gesorgt, da bereits vereinbarte Ter-
mine mit der neuen Regelung hinfällig geworden wären. Mit der Verständigung zur Übergangsfrist 
bis zum 30.9.2019 haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der GKV-Spitzen-
verband dieses Problem gelöst. Patienten, die letztmalig im Jahr 2017 eine Gesundheitsuntersu-
chung wahrgenommen haben, können noch bis Ende September 2019 in die Praxis einbestellt 
werden. Für alle anderen Versicherten, deren jüngste Vorsorgeuntersuchung im Jahr 2018 oder 
später stattgefunden hat, gilt der Drei-Jahres-Rhythmus.

 Fachrichtung 
Fachrichtung geht ins Detail und zeigt Veränderungen auf, die eine ganz spezielle Fach- 
richtung oder die Meinung der oft starken Fachrichtungslobby betreffen. Dadurch wird  
die Gesamtbranche weiter segmentiert und somit auf spezielle Chancen sowie Risiken 
innerhalb einzelner Marktsegmente hingewiesen.

CHIRURGIE 
Anteil der männlichen Schönheitsoperationen steigt
Die Zahl der Schönheitsoperationen steigt weiter an. Dies belegen die Zahlen der Vereinigung der 
Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) für das Behandlungsjahr 2018, die Mitte 
Mai bei der Führungsakademie in München vorgestellt wurden. Für die Operations- und Behand-
lungsstatistik werden Trends und Entwicklungen in der Ästhetisch-Plastischen Chirurgie jährlich 
erfasst. Im Jahr 2018 wurden 77.485 Eingriffe (davon: 44.281 minimalinvasiv) durchgeführt – im 
Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 9 %. 

2018 waren 33.204 ästhetisch-plastisch-chirurgische Operationen zu verzeichnen, was im Vor-
jahresvergleich (32.647 Eingriffe) einem Zuwachs von 1,7 Prozentpunkten entspricht. Ein noch 
deutlicheres Bild zeigt sich bei den minimalinvasiven Eingriffen. Hier setzt sich der steigende 
Trend, wenn auch in diesem Jahr etwas abgeschwächt, weiter fort. Aktuell ist ein Wachstum von 
fast 15 % zu verzeichnen. Weiterhin die häufigste Behandlung war die Faltenbehandlung durch 
Spritzen von Botulinum mit 19.922, gefolgt von 18.269 Falten- und Volumenbehandlungen mittels 
Hyaluronsäure. Auch Lippenkorrekturen haben weiterhin eine enorme Nachfrage, die im Vergleich 
zum Vorjahr mit 4.578 Eingriffen um 48 % gestiegen ist.

Abb. 3 – Anzahl Schönheitsoperationen im Vergleich
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Tab. 3 – Vergleich Leistungsumfang Check-up
Leistungsumfang Check-up 18 – 34 Check-up 35

Anamnese (Vorerkrankungen,  
Erkrankungen in der Familie)

 

Überprüfung des Impfstatus  
Körperliche Untersuchung
(inkl. Blutdruckmessung)

 

Blutuntersuchung nur bei entsprechendem Risikoprofil – Gesamtcholesterin 
– LDL- u. HDL-Cholesterin 
– Triglyceride 
– Blutzucker (nüchtern)

Ärztliche Beratung und Empfehlungen  
Untersuchungsintervall Einmalig zwischen 18 und 34 Jahren Alle drei Jahre ab 35 Jahren

Neues DMP zu chronischen Kreuzschmerzen 
Nach über fünfjähriger Beratungszeit hat der G-BA am 18.04.2019 das neue Disease Management 
Programm zur Behandlung von Patienten mit chronischem Rückenschmerz beschlossen. 

■  Zielgruppe: Gesetzlich Krankenversicherte, deren Rückenschmerzen länger als zwölf 
Wochen anhalten (Schmerzstärke und funktionelle Beeinträchtigung von Grad II oder höher; 
erhoben nach dem Chronic Pain Grade), Ausschlusskriterien sind spezifische Ursachen wie 
z. B. Wirbelkörperfrakturen, rheumatische Erkrankungen oder Tumore sowie Rückenschmer-
zen als Berufserkrankung; ferner ist vor Einschreibung zu prüfen, ob für die Patienten eine 
medizinische Rehabilitation sinnvoll ist. Die Einschreibung obliegt den Hausärzten.

■  Laufzeit: Jeweils zwei Jahre nach der Einschreibung entscheiden der behandelnde Arzt  
und der Patient in einem gemeinsamen Gespräch über eine weitere Teilnahme am DMP.

■  Inhalte: Gruppenschulungen mit somatischen und psychischen Modulen, ergänzt durch 
individuelle Maßnahmen im Bereich der angeleiteten Bewegungstherapie (wie Physiothe-
rapie, Entspannungsverfahren oder Ergotherapie), Motivation der Patienten zu körperlicher 
Aktivität u. a. mithilfe eines individuell zu vereinbarenden Therapieplans sowie unterstüt-
zende Schmerzmedikation auf Basis grundsätzlicher und wirkstoffbezogener Empfeh-
lungen.

Der G-BA Beschluss liegt gegenwärtig dem Bundesgesundheitsministerium zur Prüfung vor und 
tritt – sofern Letzterer keine Beanstandung vornimmt – nach der Veröffentlichung im Bundesan-
zeiger in Kraft. Anschließend kann das neue Chronikerprogramm auf Basis regionaler Verträge 
zwischen Krankenkassen und Ärzten und/oder Krankenhäusern etabliert werden. Dabei ist es 
Aufgabe des Bundesversicherungsamts zu prüfen, ob die Verträge den Anforderungen des G-BA 
Beschlusses entsprechen. 

Neben dem neuen DMP gibt es fünf weitere Chronikerprogramme zu den Krankheitsbildern Dia-
betes mellitus Typ 1 und Typ 2, COPD, Brustkrebs und koronare Herzkrankheit. Der G-BA arbeitet 
darüber hinaus an der Entwicklung vier neuer strukturierter Behandlungsprogramme (chronische 
Herzinsuffizienz, Depressionen, Osteoporose und rheumatoide Arthritis). Gegenwärtig sorgen die 
Pläne des Gesundheitsministeriums in Zusammenhang mit den DMP für Verunsicherung. So sieht 
der Entwurf des Faire-Kassenwahl-Gesetzes (FKG) einen Entfall der finanziellen Anreize für die 
Krankenkassen vor, chronisch kranke Patienten in DMP zu steuern. Gegenwärtig erhalten die 
Krankenkassen je eingeschriebenem Versicherten eine sog. Programmkostenpauschale in Höhe 
von rund 145 €. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) befürchtet, dass dies zur Folge 
haben könnte, dass viele DMP-Verträge beendet werden, was auch bei den Vertragsärzten zu 
Honorareinbußen führen würde.

PSYCHOTHERAPEUTEN
Videosprechstunde jetzt auch für Psychotherapeuten abrechenbar 
Die Möglichkeiten der Videosprechstunde wurden zum 1.4.2019 durch den Bewertungsausschuss 
erweitert. Neben dem Wegfall der Einschränkung bestimmter Indikationen dürfen ab sofort auch 
Psychotherapeuten die digitale Konsultation abrechnen. Darüber hinaus wurde die Abrechnungs-
möglichkeit für Pflegefallkonferenzen zwischen Arzt bzw. Psychotherapeut und der Pflegekraft 
geschaffen. Zudem sollen bis Ende September weitere Maßnahmen zur Förderung der Video-
sprechstunde durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Krankenkassen vorgelegt 
werden.

■  GOP 01439 Betreuung eines Patienten im Rahmen einer Videosprechstunde (88 Punkte): 
Nur berechnungsfähig, wenn im gleichen Behandlungsfall keine Versicherten-, Grund- oder 
Konsilliarpauschale ausgelöst wurde. Andernfalls wird die Videosprechstunde mit den 
genannten Pauschalen abgegolten. Der Patient muss in den zwei vorherigen Quartalen 
mindestens einmal persönlich in der Praxis gewesen sein.

■  GOP 01450 Zuschlag Videosprechstunde (40 Punkte): Der Zuschlag ist gedeckelt auf 1.899 
Punkte. Zur Ausschöpfung des vollen Zuschlags sind 47 Videosprechstunden pro Quartal 
durchzuführen.

■  GOP37120 Fallkonferenz gemäß Anlage 27 zum BMV-Ä (64 Punkte): Fallkonferenz Pflege-
heim. Die GOP kann höchstens dreimal im Krankheitsfall berechnet werden.

■  GOP 37320 Fallkonferenz gemäß Anlage 30 zum BMV-Ä (64 Punkte): Fallkonferenz Pallia-
tivversorgung. Die GOP kann höchstens fünfmal im Krankheitsfall berechnet werden. Auch 
bei einer telefonischen Fallkonferenz berechnungsfähig.
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Gerade für Patienten mit langen und beschwerlichen Anfahrtswegen können telemedizinische 
Angebote eine sinnvolle Ergänzung zum persönlichen Arztkontakt sein. Durch die jetzt verab-
schiedeten Neuerungen profitieren weitere Patientengruppen von der telemedizinischen Betreu-
ung. Will man die Videosprechstunde als zusätzliches Serviceangebot für den Patienten etablie-
ren, werden allerdings weitere Maßnahmen zur Förderung notwendig sein.

Eine Übersicht über alle Fachgruppen, die zur Abrechnung des Samstagszuschlags berechtigt 
sind, befindet sich auf der Website der KBV unter: www.bit.ly/2ERuRKm .

ZAHNÄRZTE
Neues TSVG sieht Beschränkung der Gründungsbefugnis für zMVZ vor 
Das im März verabschiedete TSVG beinhaltet auch für den Bereich der zahnmedizinischen Ver-
sorgung wichtige Regelungen und Weichenstellungen:

■  Mit der Abschaffung der Punktwertdegression für vertragszahnärztliche Leistungen wird 
die Niederlassung in ländlichen und strukturschwachen Gebieten gefördert.

■  Eine Erhöhung der Festzuschüsse bei Zahnersatz ab dem 1.1.2021 von 50 auf 60 %. Mit 
der Erhöhung der Festzuschüsse steigt auch der Bonus von 60 auf 65 % bzw. bei vollstän-
digem Bonusheft von 70 auf 75 %.

■  Die Bonusregelung bei Zahnersatz sieht zudem künftig vor, dass ein einmaliges Versäu-
men der Vorsorgeuntersuchung nicht automatisch zu Einbußen beim Bonus führt.

■  Die Mehrkostenregelung bei zahnerhaltenden Maßnahmen wird auf den kieferorthopä-
dischen Bereich ausgedehnt. Dies führt zu mehr Transparenz und bedeutet eine Stärkung 
der Patientenautonomie.

■  Künftig wird die Gründung von rein zahnärztlich tätigen Medizinischen Versorgungszentren 
(zMVZ) durch Krankenhäuser eingeschränkt. In Abhängigkeit vom Versorgungsgrad des 
jeweiligen Planungsbereichs werden Maximalquoten für zMVZ-Gründungen durch Kran-
kenhäuser eingeführt.

Das nun verabschiedete TSVG ist ein wichtiger Schritt zu einer besseren zahnmedizinischen Ver-
sorgung und eine gute Nachricht – vor allem für die Patienten. Insbesondere die zuletzt noch auf 
Basis von Änderungsanträgen hinzugekommene Beschränkung von zMVZ-Gründungen durch 
Krankenhäuser ist ein wichtiges Regulativ in Bezug auf die in jüngster Zeit stark gestiegene Zahl 
der durch Fremdinvestoren betriebenen zMVZ. Viele Negativbeispiele aus anderen europäischen 
Ländern wie z. B. Spanien, Großbritannien und Frankreich zeigen, dass diese Kooperationsform 
in erster Linie renditegesteuert agiert und in der Regel keine Verbesserung der Patientenver-
sorgung darstellt. Aus diesem Grund erfolgten solche Gründungen bislang fast ausschließ-
lich in Metropolen und einkommensstarken Regionen und dienten nicht der Verbesserung der  

vertragszahnärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Auswertungen des Abrechnungs-
geschehens haben zudem ergeben, dass die Versorgung in investorengetragenen zMVZ teurer 
ist als in herkömmlichen Praxen. Besonders im Hinblick auf eine weiterhin gute Versorgungs-
qualität und wohnortnahe zahnärztliche Versorgung ist die nun getroffene Quotenregelung für 
zMVZ-Gründungen durch Krankenhäuser zu begrüßen. Auch KZBV und Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK) haben sich daher bereits lobend zu den nun getroffenen Neuregelungen geäußert.

  Regional 
Neben fachrichtungsspezifischen Kenntnissen sollten auch regionale Besonderheiten 
zur Kenntnis genommen werden, bevor es zu einschneidenden ökonomischen Entschei-
dungen kommt. Regional stellt den Fokus auf die einzelnen KV-/KZV-Bezirke ein und zeigt 
die Veränderungen auf.

Baden-Württemberg – Start für den digitalen Intimarzt
Mit Genehmigung der Landesärztekammer ist in Baden-Württemberg ein weiteres telemedizi-
nisches Modellprojekt angelaufen. Im Rahmen des Projekts ist eine Ferndiagnose inkl. Beratung 
zur Abklärung von Geschlechtskrankheiten via Smartphone-App möglich. Die App „Intimarzt“ 
wurde von Mitarbeitern der Universitäts-Hautklinik in Heidelberg, dem Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) und dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg 
sowie der Universitäts-Hautklinik Essen entwickelt.

■  Funktionsweise: Patienten machen mit dem Smartphone (oder auch mit der Kamera) 
drei Fotos ihres Intimproblems. Dies wird anschließend per App (erhältlich im Apple App 
Store bzw. Google Play Store) automatisch an einen entsprechenden Telefacharzt wei-
tergeleitet. Alternativ ist eine Weiterleitung des Bildes per Onlineformular auf der Website  
www.intimarzt.de möglich. Zudem muss der Nutzer einige Fragen zu möglichen Symptomen 
beantworten. Der Patient erhält dann innerhalb von 48 Stunden eine qualifizierte ärztliche 
Erstmeinung sowie eine Handlungsempfehlung, bspw. zu freiverkäuflichen Arzneimitteln, 
wodurch dem Patienten oftmals der Gang zum Arzt erspart werden kann.

■  Vergütung: Auch wenn Krankenversicherungen zunehmend Interesse bekunden, ist der 
digitale Service bislang nur als Selbstzahlerleistung verfügbar. Teilnehmende Fachärzte für 
Geschlechtskrankheiten können die Leistung nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
abrechnen. Die Kosten für den Patienten liegen bei 24,95 €.

■  Datenschutz und -sicherheit: Die Weitergabe der Daten erfolgt verschlüsselt und der Nutzer 
bleibt anonym.
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 International 

Modelle, die sich im Ausland bewährt haben, oder besonders forsche marktwirtschaft-
liche Gesundheitskonzepte anderer Länder beeinflussen die Zukunft unseres eigenen  
Systems. Das Wissen über derartige Entwicklungen kann auch in hiesigen Praxen  
richtungsweisende Veränderungsprozesse initiieren. 

Europol zerschlägt Gruppen der organisierten Kriminalität 
Im Rahmen der europaweiten Ermittlung MISMED 2 der Europäischen Polizeibehörde Europol 
wurden laut einer aktuellen Veröffentlichung 13 Mio. illegale Medikamente im Wert von 165 Mio. € 
sichergestellt. Die Aktion unter der Leitung der französischen Gendarmerie Nationale und dem 
finnischen Zoll erfolgte bereits zwischen April und Oktober 2018 über einen Zeitraum von sieben 
Monaten. Um die Ermittlungen nicht zu beeinflussen, wurden diese allerdings erst im März 2019 
öffentlich gemacht. 

An der Aktion waren insgesamt 16 europäische Länder beteiligt, in denen 24 Gruppen der orga-
nisierten Kriminalität zerschlagen wurden. Zu den neun ursprünglichen EU-Staaten (Finnland, 
Frank reich, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Rumänien, Spanien und dem Vereinigten 
Königreich) kamen nach und nach sieben weitere Staaten hinzu (Belgien, Bulgarien, Zypern, 
Litauen, Portugal, Serbien und die Ukraine). Unter den sichergestellten Medikamenten befanden 
sich Opiate und leistungssteigernde Mittel, aber auch Mittel für die Behandlung von schweren 
Erkrankungen wie Krebs und Herzerkrankungen. Besonders für die an schweren Erkrankungen 
leidenden Patienten bedeutet der darunter befindliche Anteil von mehr als 50 % gefälschter 
Medikamente, in denen oftmals kein oder nicht genügend Wirkstoff enthalten ist, ein erhebliches 
gesundheitliches Risiko. 

Der Missbrauch von Medikamenten ist laut Europol ein ernsthaftes und zunehmendes Problem. 
Die kriminellen Banden haben in Europa einen für sie attraktiven Markt entdeckt, der hohen Profit 
bei vergleichsweise geringem Risiko der Aufdeckung und strafrechtlichen Verfolgung verspricht. 
Seit Februar 2019 gibt es ein neues europäisches Arzneimittelverifikationssystem mit modifi-
zierten Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen, um die Verbreitung von gefälschten Arzneimitteln 
zu erschweren. Auch in Deutschland müssen seither verschreibungspflichtige Medikamente mit 
speziellen Sicherheitsmerkmalen versehen werden. Entwickelt wurde das System, das die kom-
plette Lieferkette (Arzneimittelhersteller, Großhändler, Parallelhändler und Apotheken) umfasst, 
in Deutschland durch die Organisation securPharm e. V gemäß der europäischen Fälschungs-
schutzrichtlinie. 

■  Voraussetzung: Teilnehmende Fachärzte für Geschlechtserkrankungen müssen eine Praxis-
erfahrung von mindestens zehn Jahren vorweisen und in Baden-Württemberg tätig sein.

Oftmals hindern Schamgefühle viele Patienten daran, aufgrund einer Geschlechtskrankheit einen 
Arzt aufzusuchen. Ziel der Anwendung ist es, durch die anonyme Befundung per App eine früh-
zeitige Diagnose und bessere Behandlung zu ermöglichen. Laut DKFZ leistet das neue Angebot 
außerdem einen Beitrag zur Diagnose von Krebserkrankungen, wenn potenzielle Krebsanzeichen 
wie Hautflecken im Intimbereich oder Feigwarzen durch eine HPV-Infektion früher dem Arzt zur 
Abklärung vorgestellt werden.

Nordrhein – Landarztquote wird gut angenommen 
Im Rahmen der in Nordrhein-Westfalen eingeführten Landarztquote ist die erste Bewerbungs-
phase abgeschlossen. Vom 31.3. bis 30.4. bestand für Interessenten des Humanmedizinstudi-
ums erstmals die Möglichkeit, sich vorab der üblichen Studienplatzvergabe auf einen der für die 
Landarztquote reservierten Plätze zu bewerben. Für die vorgesehenen 145 Plätze gingen für das 
Wintersemester 2019/2020 insgesamt 1.312 Bewerbungen ein (digitaler Antrag im Bewerberportal 
sowie postalische Unterlagen). Damit entfallen auf einen Studienplatz ca. neun Bewerbungen, 
was in etwa dem Verhältnis des geläufigen Bewerbungsprozesses entspricht und somit zeigt, wie 
gut das neue Konzept angenommen wird. 

Im ersten Schritt erfolgte die Auswertung der eingegangenen Unterlagen, im zweiten fanden 
Mitte Juni die Auswahlgespräche in Münster am Institut für Ausbildung und Studienangelegen-
heiten der Westfälischen Wilhelms-Universität statt. Hierzu wurden in Kalenderwoche 23 jene 290 
Bewerber (doppelte Anzahl der zu vergebenden Studienplätze) eingeladen, die die besten Vor-
leistungen erzielten. Diese errechnen sich aus dem Abiturschnitt und dem Test für Medizinische 
Studiengänge (TMS) mit je 30 % sowie aus einschlägiger Berufserfahrung mit 40 % Gewichtung.

In den Auswahlgesprächen ist vor allem das praktische Können der Bewerber von Bedeu-
tung. Anhand von Gesprächssituationen (Rollenspiele, Simulationen, fragenbasierte Interviews)  
werden Eigenschaften und Fähigkeiten wie Patientenorientierung, Empathie und Sozialkompe-
tenz von Juroren mit ärztlicher und psychologischer Fachkompetenz ermittelt. Das Gespräch 
erstreckt sich über einen gesamten Tag. Es wird kein medizinisches Fachwissen vorausgesetzt. 
Ergebnis des Auswahlverfahrens ist eine über die Zulassung entscheidende Gesamtrangliste.

Für das darauffolgende Sommersemester 2020 werden 25 Studienplätze im Rahmen der Land-
arztquote vergeben. Eine Bewerbung ist vom 1. bis 30 September 2019 möglich. 
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Laut EU-Verordnung sind die Verpackungen der Arzneimittel künftig mit einer Vorrichtung gegen 
Manipulationen zu versehen (Erstöffnungsschutz). Ferner erhält jedes verschreibungspflichtige 
Arzneimittel ein individuelles Erkennungsmerkmal in Form eines zweidimensionalen Barcodes 
und wird somit zum Unikat. Der Code beinhaltet eine randomisierte Seriennummer, die unter 
anderem einen Produktcode, eine nationale Kostenerstattungs- und Identifizierungsnummer 
(in Deutschland gemeinsam in der PZN abgebildet), die Chargennummer und das Verfalldatum 
umfasst. Alle Seriennummern werden nach Vergabe in einer gemeinsamen Herstellerdatenbank 
gespeichert. Bei der Medikamentenabgabe in der Apotheke wird der auf jeder Packung aufge-
brachte Code gescannt und automatisch mit der Seriennummer der Datenbank abgeglichen. Auf 
diese Weise kann beim Verkauf in der Apotheke erkannt werden, ob das Medikament bereits 
schon einmal verkauft wurde. 

Die neu eingeführte Richtlinie verspricht einen erhöhten Schutz der Verbraucher vor gefälschten 
Arzneimitteln. Für die Apotheken ist sie jedoch mit einem großen Aufwand verbunden, da diese 
mit der erforderlichen Anbindung an den securPharm-Server erst einmal die Voraussetzungen 
für die Datenverarbeitung schaffen mussten. Den Pharmaunternehmen entstehen Kosten für das 
Umgestalten und das neue Bedrucken der Verpackungen. Spürbar ist die Umstellung zunächst 
nicht, da alte Bestände weiterhin verkauft werden dürfen. 

 Trend 
Auch Trend soll helfen, kreative Beratungsinhalte zu generieren. Visionäre Ideen aus  
der Welt der Heilberufler, ein besonders Nutzen bringender Einsatz der Technik oder  
effiziente Rationalisierungskonzepte werden vorgestellt. 

Welche Apps werden durch die Krankenkassen finanziert? 
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt immer weiter zu, was sich nicht zuletzt im stei-
genden Angebot von Gesundheits- bzw. Medizin-Apps zeigt. Da der „App-Markt“ bisher noch 
größtenteils unreguliert ist, stellt sich die Wahl der geeigneten App für den Nutzer häufig als nicht 
ganz einfach dar. Neben Krankenkassen, Apotheken oder Pharmaunternehmen bieten vor allem 
Start-ups sowie große Unternehmen die unterschiedlichsten Gesundheits-Apps an. Jedoch sind 
nur die wenigsten Programme sind jedoch als Medizinprodukt zertifiziert.

Das Potenzial der Apps haben inzwischen auch die Krankenkassen für sich erkannt und erstat-
ten ihren Versicherten die Kosten für ausgewählte Apps teilweise oder vollständig. In einigen 
Fällen hängt die Kostenübernahme jedoch von bestimmten Voraussetzungen ab. So übernimmt 

die Krankenkasse beispielsweise die Finanzierung der CardioSecur-App – einer App zur Analyse 
und Dokumentation des Herzrhythmus – nur, wenn bereits ein Eingriff am Herzen durchgeführt 
wurde. Bei anderen Apps (z. B. Pelvina) müssen die Nutzer in Vorleistung treten und können sich 
die Kosten erst nach erfolgreichem Abschluss des Programms durch den Versicherer erstatten 
lassen.

Aus Sicht des Versicherten können die durch die Krankenkassen finanzierten Apps je nach Ein-
satzgebiet eine gute Ergänzung zur ärztlichen Versorgung darstellen. Es lohnt sich in jedem Fall, 
vorab den Nutzen abzuwägen und die Voraussetzungen für die Kostenübernahme zu prüfen. 
Denn nicht zuletzt stellt das Angebot an Apps für die Krankenkassen auch einen Marketingvorteil 
im Wettbewerb mit der Konkurrenz dar.

Eine aktuelle Liste über die Gesundheits-Apps, die bereits von einigen Krankenkassen übernom-
men werden, finden Sie unter: www.atlas-medicus.de/gesundheits-apps .

Fitnessbranche weiter im Aufschwung
Der Aufwärtstrend der Fitnessbranche setzt sich fort. Den Eckdaten der deutschen Fitness- 
Wirtschaft 2019 im Auftrag des Arbeitgeberverbands deutscher Fitness- und Gesundheits-
anlagen (DSSV) zufolge ist die Zahl der Fitnessstudios um vier Prozent auf deutschlandweit  
9.343 Studios (zuvor 8.988) gestiegen. Die Mitgliederzahl stieg 2019 ähnlich stark wie im Jahr 
zuvor um 4,5 % auf insgesamt 11,09 Mio. (2018: 10,61). Fitnesstraining ist damit die beliebteste 
sportliche Aktivität der Deutschen – noch vor Fußball (7,09 Mio.) und Turnen (4,98 Mio.).

Nach Meinung der Studienautoren wird das Wachstum in diesem Jahr weiter anhalten. Laut 
Angaben der Studiobetreiber planen mehr als 85 % weitere Investitionen, beispielsweise in die 
Weiterbildung von Mitarbeitern sowie den Umbau oder die Neueröffnung von Studios.

Die positive Entwicklung der Fitnessbranche schlägt sich auch im Umsatz nieder. Dieser stieg 
2018 um 2,5 % auf 5,33 Mrd. € (zuvor 5,2 Mrd. €). Bei kleineren Studios mit weniger als 200 m2 
Fläche war sogar ein Zuwachs um 9,3 % (0,47 Mrd. €) zu verzeichnen. Den größten Anteil am 
Umsatz haben nach wie vor die Einzelstudios mit 2,83 Mrd. €, gefolgt von den Fitnessstudioketten 
(2,03 Mrd. €).
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Fortbildungsveranstaltungen 2019

Die Zukunft des niedergelassenen Arztes liegt in der Kooperation.

Seminarinhalt:  n  Kooperationsformen unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten

 n  Abrechnungsproblematik der einzelnen Kooperationsformen
 n Der Weg zur richtigen Kooperation
 n Wertsicherung der Praxis
 n Nachfolgeregelung durch Kooperationsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten zur Selbständigkeit sind so günstig  
wie noch nie.

Seminarinhalt:  n  Einstiegsvarianten in Kooperationsformen
 n  Teilzulassung
 n Anstellungsmodelle
 n Praxisübernahme
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierungsformen

Abendseminar: von 19:00 bis 21:00 Uhr

Die Termine sowie den Veranstaltungsort erfahren Sie bei uns.

Von der Landesärztekammer Baden-Württemberg
anerkannte Fortbildungen für Ärzte und Zahnärzte

Referenten:
Martin Graf
Geschäftsführer H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater 
Lehrbeauftragter der Hochschule für Gesundheitswesen DHBW
Dozent IBG Institut

Dragisa Macos
Prokurist H.U.G Betriebswirtschaftliche Beratungsgesellschaft mbH, 
Anerkannter RKW-Berater
Dozent IBG Institut

Burkhard Bedei
Langjähriger Mitarbeiter der KV-Nord-Württemberg,
Mitautor unterschiedlichster Fachliteratur

Ulrike Hespeler
Assessorin der Landesärztekammer Baden-Württemberg

Kooperation?

Praxis oder Klinik?

3 
Fortbildungs-

punkte

3 
Fortbildungs-

punkte
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Ärztestammtische 2019
Für unsere Mandanten sind wir gerne bereit vor Ort einen Ärztestammtisch zu folgenden Themen durchzuführen

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH

Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart
Fon +49 711 / 2489773
Fax +49 711 / 282791
E-Mail mail@hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

2019 haben Sie so gute Möglichkeiten wie noch 
nie, eine berufliche Veränderung vorzunehmen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

 n  Teilzulassung mit  
Angestelltenverhältnis, 

 n Vollzulassung,
 n Juniorpartner,
 n Finanzierung,
 n öffentliche Fördermittel.

Welche Kooperation ist sinnvoll?

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie alles 
Wichtige zum Thema

 n Kooperationsformen, 
 n Honorarauswirkungen,
 n  Betriebswirtschaftliche  

Gestaltungsmöglichkeiten.

Praxisabgabe und Nachfolge rechtzeitig planen!

Bei einer kulinarischen Tischrunde erfahren Sie, wie 
und wann man rechtzeitig beginnt die Nachfolge  
zu planen.

Nutzen Sie unser Know-how!



QUID
H.U.G Quartalsinformation

H.U.G
Betriebswirtschaftliche 
Beratungsgesellschaft mbH
Kesselstraße 17, 70327 Stuttgart
Postfach 60 02 63, 70302 Stuttgart

Tel. 0711-2489773
Fax 0711-282791
mail@hug-beratung.de
www.hug-beratung.de

H U G
U
G

Healthcare Competition Center

 Healthcare/Gesundheitswesen
 n Hausärzte
 n Fachärzte
 n Zahnärzte
 n MVZ
 n Apotheker
 n Tageskliniken ambulant/stationär
 n Kliniken
 n Krankengymnasten/Physiotherapeuten
 n Sonstige Heilberufsangehörige

 Competition/Wettbewerb
 n Einzelpraxis
 n Berufsausübungsgemeinschaft örtlich/überörtlich
  - BGB Gesellschaft
  - Partnerschaftsgesellschaft
  - Medizinisches Versorgungszentrum
 n Organisationsgemeinschaft
  - Praxisgemeinschaft
  - Gerätegemeinschaft
  - ausgelagerte Praxistätigkeit

 Center/Schaltstelle
 n Controlling
 n Liquiditätsplanung
 n Unternehmensbewertung
 n Basel II/Rating
 n Existenzgründung
 n Betriebsübergabe
 n RKW-Beratung
 n Öffentliche Förderung
 n Finanzierung
 n Leasing
 n Altersvorsorge
 n Fortbildung
 n Zulassungswesen/Kassenrecht
 n Abrechnungsanalyse
 n anerkannte LÄK – BW Fortbildungsveranstaltungen
 

Unternehmensgründung:  
1988

Geschäftsführer:  
Martin Graf

Beraterteam:   
Martin Graf, Dragisa Macos,  
Achim Bacher

Vertragsarztexperte:  
Burkhard Bedei

Seminarorganisation:  
Susanne Ullrich

Sekretariat:  
Hakibe Elezi


